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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 14

Zutritt, Auskunftserteilung

 

(1) Den Organen der Gemeinde und der Ortsbildp5egekommission ist zum Zweck amtlicher Erhebungen in Vollziehung

dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder zur Durchführung von

Maßnahmen nach § 10 Abs 1 und 3 ungehinderter Zutritt zu den in Betracht kommenden Grundstücken,

ausgenommen Wohnungen sowie sonstige zum Hauswesen gehörende Räumlichkeiten, nach Vereinbarung eines

Zeitpunktes zu gewähren.

Sicherheitsvorschriften für das betreffende Grundstück oder die betreffenden Räume sind zu beachten.

 

(2) Die nach Abs 1 berechtigten Organe sind verp5ichtet, sich auf Verlangen gegenüber dem Grundstückseigentümer

oder sonstigen über ein Grundstück Verfügungsberechtigten auszuweisen. Sie sind zur Wahrung von Betriebs- und

Geschäftsgeheimnissen verpflichtet.

 

(3) Jedermann ist verp5ichtet, den im Abs 1 genannten Organen auf deren Verlangen Auskünfte im Rahmen amtlicher

Erhebungen in Vollziehung dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zu erteilen.

In Kraft seit 05.07.1990 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-obg_1990/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/k-obg_1990/paragraf/10
file:///

	§ 14 K-OBG 1990
	K-OBG 1990 - Kärntner Ortsbildpflegegesetz 1990 - K-OBG


